LEHRVERTRAG
Zwischen
[Firmenname], [Rechtsform] mit Sitz in [vollständige Adresse], FN [Firmenbuchnummer], Lehrberechtigung der WKO Nr. [Nummer], vertreten durch [Name Vorname], als [Funktion],
(nachfolgend „Lehrberechtigter" genannt)
und
[Name Vorname der·des Lehrlings], geboren am [Geburtsdatum] in [Geburtsort], wohnhaft [vollständige Adresse], Sozialversicherungsnummer [Nummer], gesetzlich vertreten durch [Name + Funktion der·des gesetzlichen Vertreter:in, falls minderjährig],
(nachfolgend „Lehrling" genannt)
wird folgender Lehrvertrag nach Berufsausbildungsgesetz (BAG) geschlossen:
§ 1 Lehrberuf und Lehrzeit
Die·der Lehrling wird im Lehrberuf [Lehrberufsbezeichnung gemäss Ausbildungsordnung] ausgebildet.
1. Lehrbeginn: [Datum]
1. Lehrzeit: [2, 3 oder 4] Jahre
1. Voraussichtliches Lehrzeitende: [Datum]
1. Frühere Lehrzeiten (anrechenbar): [falls anwendbar; Angabe]
§ 2 Probezeit
Die ersten 3 Monate des Lehrverhältnisses gelten als Probezeit (§ 15 Abs. 1 BAG). Während dieser Zeit kann das Lehrverhältnis von beiden Seiten jederzeit einseitig ohne Angabe von Gründen und ohne Frist aufgelöst werden, schriftlich.
§ 3 Ausbilder:in im Lehrbetrieb
Die Ausbildung wird verantwortlich geleitet durch [Name Vorname], mit gültiger Ausbilderprüfung gemäss BAG.
§ 4 Berufsschule
Die·der Lehrling besucht die Berufsschule [Name der Berufsschule] in [Ort]:
1. ☐ lehrbegleitend (1 bis 2 Tage pro Woche),
1. ☐ geblockt (mehrwöchig pro Schuljahr).
Die Berufsschulzeit gilt als Arbeitszeit und wird entgolten. Reise- und Internatskosten werden gemäss BAG bzw. KV übernommen.
§ 5 Lehrlingsentschädigung
Die Bruttolehrlingsentschädigung beträgt gemäss Kollektivvertrag:
1. 
1. 
1. 
1. 
Auszahlung am Monatsende. Sonderzahlungen (Urlaubsbeihilfe und Weihnachtsremuneration) gemäss Kollektivvertrag, aliquot bei unterjährigem Beginn.
§ 6 Arbeitszeit und Urlaub
Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt [38,5 oder 40] Stunden inklusive Berufsschule. Jugendliche unter 18 unterliegen dem Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG): max. 8 Stunden täglich, 40 Stunden wöchentlich. Urlaub: 30 Werktage (25 Arbeitstage) pro Jahr.
§ 7 Pflichten
Pflichten des Lehrberechtigten: Ausbildung gemäss Ausbildungsordnung, Bereitstellung Arbeitsmittel, Schutzausrüstung, Übernahme der Kosten für Lehrabschlussprüfung, Anmeldung zur Berufsschule und Vorbereitung, Förderung des Berufsschulbesuchs, Ausstellung eines Lehrzeugnisses.
Pflichten der·des Lehrlings: Sorgfältige Erfüllung der Lehrpflichten, Besuch der Berufsschule, Folgen der Anweisungen des Ausbilders, Verschwiegenheit.
§ 8 Sozialversicherung
Anmeldung bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), AUVA, Pensionsversicherung, Arbeitslosenversicherung sowie der BV-Kasse („Abfertigung neu").
§ 9 Lehrabschlussprüfung
Die·der Lehrling wird vom Lehrberechtigten zur Lehrabschlussprüfung angemeldet. Die Kosten der ersten Antritts trägt der Lehrberechtigte. Bei Bestehen erhält die·der Lehrling den Lehrabschlussprüfungszeugnis.
§ 10 Beendigung des Lehrverhältnisses
Nach Ablauf der Probezeit endet das Lehrverhältnis:
1. mit Ablauf der vereinbarten Lehrzeit,
1. mit erfolgreicher Lehrabschlussprüfung,
1. aus wichtigem Grund (§ 15 Abs. 3 BAG),
1. einvernehmlich (schriftlich),
1. durch ausserordentliche Auflösung durch die·den Lehrling nach Mediation (§ 15a BAG).
Behaltepflicht. Der Lehrberechtigte ist verpflichtet, die·den ausgelernten Lehrling 3 Monate weiterzubeschäftigen (§ 18 BAG) zu KV-Bedingungen.
§ 11 Eintragung
Dieser Lehrvertrag wird binnen 3 Wochen nach Lehrbeginn bei der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer [Bundesland] zur Eintragung angemeldet.

Ort und Datum: [Ort], den [Datum], in drei Ausfertigungen (Lehrberechtigter, Lehrling, Lehrlingsstelle).
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